
Ortsverband Hof 

BeitrittserklärungBeitrittserklärungBeitrittserklärungBeitrittserklärung    
    

 
für                 
 
 
 Nachname, Vorname                   Geburtsdatum 
 
 

 
 Straße, Hausnummer 
 
 
 

 PLZ, Wohnort      Telefonnummer 

 
  

 
Vorname                 Geburtsdatum 

 
 

 Vorname                 Geburtsdatum 
 
 

Vorname                 Geburtsdatum 
 
 

Vorname                 Geburtsdatum 
 
 
Ich/Wir erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt zur Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, 
Ortsverband Hof e.V. unter Berücksichtigung der mir/uns bekannten Satzung (Auszug siehe 
Rückseite). Der aktuell zu zahlende Beitrag (aktueller Beitrag siehe Rückseite) ergibt sich durch 
Beschluss der Ortsverbandverbandsversammlung. Mir/Uns ist bekannt, dass im Zusammenhang mit 
der Mitgliedschaft stehende Daten auf Datenträgern gespeichert werden. 
 
 
Ich möchte zusätzlich zum normalen Beitrag die DLRG Hof jährlich noch mit einem Sonderbeitrag von 
 _______ EUR unterstützen. 
 
 
    Ich/Wir sind einverstanden, dass Einladungen und Informationen auch per Mail geschickt werden. 
 
 
 
 

 Mailadresse 
 
Die Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats ist im Anhang beigefügt 
und muss mit der Beitrittserklärung ausgefüllt werden, da sonst die Beitrittserklärung ungültig ist.  
 
 
 

 
 
 Ort, Datum      Unterschrift (bei Minderjährigen die des Erziehungsberechtigten)      
 
 

 
 
Es gelten die Bedingung der Satzung der DLRG OV Hof e.V., hiervon ist ein Auszug auf der Rückseite 
zu finden.  
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 Jugendliche bis 18 Jahre 

 z.Z. Beitrag 25€/Jahr  

 Erwachsene 

 z.Z. Beitrag 37€/Jahr 

 Familienbeitrag 

 z.Z. Beitrag 74€/Jahr  

 



 
 

Auszug aus der Satzung der 

Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft OV Hof e.V. 

vom April 2011 

 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Ortsverband Hof der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft ist eine Gliederung der in das Vereinsregister 
des Amtsgerichts München eingetragenen 
Deutschen Lebens- Rettungs-Gesellschaft Landesverband 
Bayern e.V. und der in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Bayreuth eingetragenen  Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft – Bezirksverband Oberfranken e.V.  

Der DLRG  Ortsverband Hof e.V. ist in das Vereinsregister 
beim Amtsgericht Hof (VR 803)  eingetragen. 

Er führt die Bezeichnung: 
 „Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft - Ortsverband Hof 
e.V.“  (DLRG-OV Hof e.V.). 

(2) Sein Sitz ist Hof. 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck 

(1) Die vordringliche Aufgabe des DLRG-OV Hof e.V.  ist die 
Schaffung und Förderung aller Einrichtungen und 
Maßnahmen, die der Bekämpfung des Ertrinkungstodes 
dienen, insbesondere in der Stadt Hof, im Landkreis Hof und 
in den Nachbargemeinden. 

(2) Zu den Kernaufgaben nach Absatz 1 gehören insbesondere: 

• Frühzeitige und fortgesetzte Information über Gefahren 
im und am Wasser sowie über sicherheitsbewusstes 
Verhalten, 

• Ausbildung im Schwimmen und in der Selbstrettung, 

• Ausbildung im Rettungsschwimmen, 

• Weiterqualifizierung von Rettungsschwimmern für 
Ausbildung und Einsatz, 

• Mitwirkung bei der Abwendung und Bekämpfung von 
Katastrophen im Rahmen des Bayerischen 
Katastrophenschutzgesetzes (BayKatSG) und im 
Rahmen des Bayerischen Gesetzes über den 
Rettungsdienst (BayRDG). 

(3) Eine weitere bedeutende Aufgabe der DLRG ist die 
Jugendarbeit und die Nachwuchsförderung 

(4) Zu den Aufgaben gehören auch die 

• Aus- und Fortbildung in Erster Hilfe und im 
Sanitätswesen, 

• Unterstützung und Gestaltung freizeitbezogener 
Maßnahmen am, im und auf dem Wasser, 

• Durchführung rettungssportlicher Übungen und 
Wettkämpfe, 

• Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter, 
insbesondere auch in den Bereichen Führung, 
Organisation und Verwaltung, 

• Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen 
innerhalb des eigenen Bereichs. 

(5) Der  DLRG-OV Hof  e.V. kann ein eigenes Verbandsorgan 

herausgeben. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung 

(1) Der DLRG-OV Hof e.V. ist eine gemeinnützige, selbständige 
Organisation und arbeitet grundsätzlich ehrenamtlich mit 
freiwilligen Helfern.  Sie verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  Sie ist 
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel des DLRG-OV Hof e.V. dürfen nur für satzungsgemäße 
Zwecke verwendet werden.  Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des DLRG-OV Hof e.V..  Diese 
darf niemandem Verwaltungskosten erstatten, die ihrem 
Zweck fremd sind, oder unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen gewähren. 

 
§ 4 Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglieder des DLRG-OV Hof e.V. können natürliche und 

juristische Personen des Privatrechts und des öffentlichen 
Rechts werden.  Das Mitglied erkennt durch seine 
Eintrittserklärung die Satzungen und Ordnungen der DLRG 
und  der DLRG LV Bayern e.V.  an und übernimmt alle sich 
daraus ergebenden Rechte und Pflichten. 

(2) Die Aufnahme neuer Mitgliedern erfolgt durch den DLRG-OV  
Hof e.V. . Jedem neu aufgenommenen Mitglied ist die 
Satzung des DLRG-OV Hof e.V.  auszuhändigen. 

 
§ 5 Ausübung der Rechte und Delegierte 

 
(1) Das Mitglied übt seine Rechte und Pflichten im DLRG-OV 

Hof e.V. aus und wird in der übergeordneten Gliederung 
durch die gewählten Delegierten seines DLRG-OV vertreten.  
Die Zahl der Delegierten richtet sich nach der Zahl der 
Mitglieder, für die im Vorjahr Beitragsanteile abgerechnet 
wurden. 

(2) Die Amtszeit der Delegierten endet mit der Wahl der 
Delegierten für die nächstfolgende ordentliche Tagung, 
soweit nicht im jeweils entsendenden DLRG-OV vorher neue 
Delegierte gewählt werden. 

(3) Die Ausübung der Mitgliedsrechte ist davon abhängig, dass 
die Überweisung/Bezahlung der Beiträge für die Mitglieder 
des abgelaufenen, bei Neumitgliedern für das laufende 
Kalenderjahr nachgewiesen ist. Daher können die Vertreter 
des DLRG-OV ihr Stimmrecht im Bezirksverbandstag und 
Bezirksverbandsrat nur ausüben, wenn der jeweilige DLRG- 
OV die fälligen Beitragsanteile abgeführt hat. 

 

§ 6 Stimmrecht 

Das Stimmrecht kann nur persönlich und erst nach Vollendung des 

16. Lebensjahres ausgeübt werden.  Das passive Wahlrecht gilt mit 

Eintritt der Volljährigkeit.  In satzungsgemäße Organe der DLRG 

können nur Mitglieder gewählt werden.  Das aktive und passive 

Wahlrecht für die DLRG-Jugend regelt die Landesjugendordnung 

der DLRG LV Bayern. 

 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Streichung oder 

Ausschluss. 

(2) Die Austrittserklärung eines Mitgliedes muss schriftlich 

mindestens einen Monat vor Ablauf des Geschäftsjahres dem 

DLRG-OV Hof e.V. zugegangen sein.  Der Austritt wird zum 

Ende des Geschäftsjahres wirksam. 

 

§ 8 Beitrag 

Die Mitglieder haben die von dem DLRG-OV Hof e.V.  festgelegten 

Jahresbeiträge zu leisten, die die entsprechenden Anteile für die 

übergeordneten Gliederungen enthalten müssen. 

 

 

Mitgliedsjahresbeiträge: 

 

Erwachsene   37 Euro 
 

Jugendliche bis 18 Jahre  25 Euro 
 

Familien    74 Euro 

(2 Erwachsene und Kinder bis 18 Jahre) 




